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Datum der Sitzung Gremium

31.01.2018 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Der Bebauungsplan Nr. 129 "Nördlich In der Feldmark" ist im Teilbereich Am Feldlerchenwinkel 
nach § 2 Abs. 1 BauGB in einem 1. Änderungsverfahren zu ändern (gemäß Anlagen 1 und 2). 
Der Flächennutzungsplan ist im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern (gemäß 
Anlage 3).

2. Das Bauleitplanverfahren ist mit der Priorität 1 I entsprechend dem Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung zur Vereinbarung von Prioritäten für die Verbindliche 
Bauleitplanung vom 07.03.2001 (DS 01/SVV/059) und nachfolgender Aktualisierung 
durchzuführen (siehe Anlage 4).

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information



Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja

Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Planungs- bzw. Verfahrenskosten
Mit der Einleitung des Planverfahrens sind externe Planungskosten zu erwarten, die durch einen Dritten 
übernommen werden sollen, sodass der Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam dadurch nicht in Anspruch 
genommen wird. Gegenwärtig werden die Planungskosten auf rund 23.000 Euro geschätzt.

Für die fachliche Betreuung und für die Koordinierung des Planverfahrens sind darüber hinaus 
verwaltungsinterne Aufwendungen zu erwarten. Die hoheitlichen Leistungen, die hierfür im Fachbereich 
Stadtplanung und Stadterneuerung zu erbringen sind, können gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB nicht durch einen 
Dritten übernommen werden. Die im Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung zu erbringenden nicht-
hoheitlichen Leistungen werden aufgrund der im Aufstellungsbeschluss vorgesehenen Planungsziele ebenfalls 
nicht einem Dritten übertragen werden können und sollen daher verwaltungsintern erbracht werden.

Realisierungskosten und mögliche Folgekosten
Angaben zur weiteren zeitlichen Abwicklung und Umsetzung des Planverfahrens können zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht getroffen werden, da erst im Laufe des Planverfahrens eine weitere Konkretisierung hierzu 
möglich ist. Mit der Umsetzung der Planung ist jedoch nicht vor 2019 (Erschließungsmaßnahmen auf Grundlage 
der gegenwärtigen und nicht zu verändernden Festsetzungen mutmaßlich Ende 2018) zu rechnen.

Genauere Angaben zu den zu erwartenden Realisierungskosten und zu möglichen Folgekosten werden im Laufe 
der Erarbeitung des Planverfahrens erfolgen.

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4



Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs-
tum fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klima von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Familien 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes 
und qualitativ 
hochwertiges 

Betreuungs- und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten 
Gewichtung: 20

Selbstbe-
stimmtes 

Wohnen und 
Leben bis ins 

hohe Alter 
ermöglichen 

Gewichtung: 20

Wirkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

2 60 mittlere

Begründung:

Aus aktuellem Anlass besteht das Erfordernis, für den Teilbereich Am Feldlerchenwinkel ein 
Änderungsverfahren zum geltenden Bebauungsplan Nr. 129 "Nördlich In der Feldmark" aufzustellen 
und den Flächennutzungsplan im zugehörigen Teilbereich im Parallelverfahren zu ändern. Nähere 
Informationen zur bestehenden Situation, zum Planungsanlass und zur Erforderlichkeit der Planung 
sowie zu den Planungszielen und zum Planverfahren ergeben sich aus folgenden Anlagen zu dieser 
Beschlussvorlage:

Anlage 1 Aufstellungsbeschluss (3 Seiten)
Anlage 2 Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung                             (1 Seite)
Anlage 3 Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung (1 Seite)
Anlage 4 Prioritätenfestlegung (1 Seite)
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